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RS OGH 1964/1/28 8Ob22/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1964

Norm

MahnG §7

ZPO §529 Abs1 Z2 C2a

Rechtssatz

Die Nichtigerklärung der Zustellung des Zahlungsbefehles im Mahnverfahren wegen Minderjährigkeit des

Zustellungsempfängers kann mit Rekurs bekämpft werden. Daß die Zustellung wegen Verp;ichtungsfähigkeit des

Minderjährigen gemäß §§ 151, 246, 247 ABGB gültig war, ist dabei aber eine unzulässige Neuerung.
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